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& SACHVERHALT
F hat eine Wette gegen A verloren, möchte nun aber nicht die vereinbarten 50 EUR bezahlen.
Sie (A) fühlt sich deshalb berechtigt, dem F 50 EUR abzunehmen. Zu diesem Zweck baut A
die Front eines EC-Karten-Geldautomaten nach und setzt darin ein Karten-Lesegerät mit
Bildschirm, Tastatur und Steuereinheit ein. Das programmiert sie so, dass eine für EC-Auto-
maten übliche Anzeige erscheint, die den Kunden auffordert, seine EC-Karte einzuführen.
Dann liest das Gerät alle auf der Karte gespeicherten Informationen aus, erbittet die Eingabe
der Geheimzahl (PIN) und speichert die gesammelten Informationen (sog. „Skimming“).
Daraufhin wird angezeigt, wegen einer Leitungsstörung seien momentan leider weder Zah-
lungsverkehr noch Kontoauskunft möglich, die EC-Karte wird ausgeworfen, und das Pro-
gramm beginnt von vorn. Dieses Gerät montiert A eines Nachts heimlich über einen von drei
in eine Hauswand integrierten echten EC-Automaten der örtlichen B-Bank. F ist Kunde dieser
Bank und hebt an diesem Automaten täglich Geld ab. In der nächsten Nacht nimmt A das
Gerät wieder ab. A kennt die Kontonummer des F, sucht die ihn betreffenden Karteninforma-
tionen und seine PIN aus den gesammelten Informationen heraus und erstellt eine täuschend
echte Nachbildung seiner EC-Karte. Diese gibt sie als ihre eigene EC-Karte an ihre Freundin
V, der sie noch 50 EUR schuldet, teilt ihr die PIN mit und bittet sie, sich doch die 50 EUR
abzuheben. Eine weitergehende Verwendung dieser Karte oder der gesammelten Daten hatte
A von vornherein nicht geplant. V geht in der Annahme, es handle sich tatsächlich um die
Karte der A, zum nächsten EC-Automaten. Dort entschließt sie sich, die Gelegenheit zu
nutzen und 100 EUR für sich abzuheben. Sie schiebt die nachgemachte Karte in den Auto-
maten. Der Automat ist jedoch mit modernen Sicherungsmechanismen ausgestattet, erkennt
die Karte als Fälschung und behält sie mit einer entsprechenden Meldung ein.

Bearbeitervermerk: Wie haben sich die Beteiligten strafbar gemacht?

& LÖSUNG

ERSTER TATKOMPLEX: DIE AUTOMATEN-ATTRAPPE

STRAFBARKEIT DER A

I. Sachbeschädigung des Automaten, § 303 StGB
A hinterließ mit ihrem Aufsatz keine Schäden an dem echten Automaten. Zwar kann eine
Sachbeschädigung auch in der Befestigung vonAufsätzen liegen (zB Stahlkasten auf Schiene, vgl.
BGHSt 44, 34; dazuOttoNStZ 1998, 513). Doch selbst die Funktionalität desAutomatenwurde
hier nur zeitweilig unterdrückt. Das ist für eine Beschädigung nicht ausreichend. Der objektive
Deliktstatbestand ist nicht erfüllt. A hat sich hier keiner Sachbeschädigung strafbar gemacht.

II. Computersabotage, § 303b StGB
Die B-Bank ist ein Betrieb. Dass die Vorschrift neben dem Betrieb auch Unternehmen nennt,
unterstreicht nur, dass der Begriff weit auszulegen ist. Der Automat gehört zur Datenverarbei-
tungsanlage der B-Bank. Diese ist für den Betrieb dann von wesentlicher Bedeutung, wenn vom
störungsfreien Ablauf der Datenverarbeitung die Funktionstüchtigkeit des Betriebs im Ganzen
abhängt oder Störungen nur mit erheblichem Aufwand kompensiert werden können. Die
Auszahlungsfunktion der Automaten ist eine wesentliche Leistung von Banken und kann nur
mit erheblichem Personalaufwand ersetzt werden. Diese Datenverarbeitung ist daher für die
Bank wesentlich. Erhebliche Störungen iSd Vorschrift liegen indes erst bei nicht unerheblichen
Beeinträchtigungen des Ablaufs vor. Es kommt regelmäßig vor, dass einzelne Automaten einer
Bank zeitweilig ausfallen. Wird, wie im vorliegenden Fall, nur ein einzelner Automat für sehr
begrenzte Zeit blockiert, erfüllt das den objektiven Tatbestand von § 303 b StGB noch nicht.

* Der Verfasser ist Akad. Rat a. Z. am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie in Erlangen (Prof. Dr. Hans
Kudlich).
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keine bleibenden Schäden

keine erhebliche Störung
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